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Spezifische Förderbedingungen GEAK Plus 
 

Bitte beachten Sie zudem die allgemeinen Förderbedingungen. 

 

1. Es gelten die aktuellen spezifischen Förderbedingungen für den Gebäudeenergieausweis der 

Kantone mit Beratungsbericht (GEAK Plus) gemäss Förderprogramm Energie des Kantons Lu-

zern. 
2. Das Gesuch muss spätestens 3 Monate nach Ausstellungsdatum des GEAK Plus eingereicht 

werden. Der Gesuchsteller muss dazu auf unserer Gesuchsplattform unter https://portal.energie-

foerderung.ch/sl innert dieser Frist online die notwendigen Angaben ausfüllen und die erforderli-

chen Unterlagen hochladen. Der Förderanspruch verfällt 3 Monate nach dem Ausstellungdatum. 

Eine allfällige Fristverlängerung ist im Voraus schriftlich zu beantragen und zu begründen. 

3. Die Summe der Förderbeiträge von Kanton und Stadt darf die effektiven Erstellungskosten des 

GEAK Plus oder der Gebäudeanalyse mit Vorgehensempfehlung BFE für das Gebäude nicht 

überschreiten. Allenfalls wird der Förderbeitrag aus dem Energiefonds entsprechend gekürzt. 

4. Der Gebäudeenergieausweis (GEAK Plus) mussd den zum Zeitpunkt der Erstellung (Ausstel-

lungsdatum) auf www.geak.ch veröffentlichten Qualitätskriterien entsprechen. 

5. Die Verwendung der Daten erfolgt gemäss den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die 

Stadt Luzern ist berechtigt zur Qualitätskontrolle Stichproben unter Verwendung der vorhande-

nen Gebäudedaten durchzuführen. 
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